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Vielen Dank, dass Sie die Aktion SAARBOB unterstützen wollen. 

 
Sicherlich haben Sie viele Fragen zur Umsetzung von SAARBOB in Ihrem Lokal.  Mit 
diesem Infoblatt möchten wir versuchen, Ihnen Antworten auf die häufigsten 
Fragen zu geben. 
 
Ich möchte mitmachen – an wen muss ich mich wenden ? 

Informationen erhalten Sie 

• vom Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH)  0681 501-3819 oder per 
E-Mail: s.becker-oehm@lph.saarland.de oder e.recktenwald@lph.saarland.de 

 

•  über die SAARBOB-Homepage www.saar-bob.de 

• von den örtlichen SAARBOB-Initiativen  
 
 

Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder durch das LPH oder die örtliche BOB-
Initiative. Das LPH registriert Sie in der BOB-Gemeinschaft, legt Ihre Gaststätte auf 
seiner Homepage an und Sie erhalten ein sogenanntes Starterpaket. Dieses besteht 
aus folgenden Aktionsmedien:  

• ein Schild zur Kennzeichnung Ihres Lokals im Eingangsbereich als BOB-Lokal 

 

• 20 BOB-Schlüsselanhänger 

• 20 SAARBOB –Flyern 

mailto:s.becker-oehm@lph.saarland.de
mailto:e.recktenwald@lph.saarland.de
http://www.saar-bob.de/
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Wozu verpflichte ich mich durch meine Teilnahme ? 

Mit Ihrer Bereitschaft, zukünftig als BOB-Lokal zu firmieren, tragen Sie maßgeblich 
zum Erfolg der Aktion SAARBOB bei. 
Sie gehen damit aber keine über Ihre bestehende Garantenpflicht hinaus gehende 
Verpflichtung gegenüber Ihren Gästen ein.  

Mit Ihrer Teilnahme verpflichten Sie sich lediglich zur Einhaltung folgender „BOB-
Spielregeln“: 

• Sie übergeben interessierten Gästen die Ihnen zur Verfügung gestellten 
SAARBOB-Flyer und einen BOB-Schlüsselanhänger. 

• Sie spendieren dem Gast aus einer Gruppe, der sich durch seinen BOB-
Schlüsselanhänger als Fahrer ausweist, mindestens ein alkoholfreies 
Gratisgetränk. 

Wir würden es natürlich begrüßen, wenn Sie darüber hinaus auch aktiv Werbung 
für die BOB-Botschaft und die Aktion SAARBOB machen würden. 
 
 
Worin besteht die BOB-Botschaft ? 

 
Die BOB-Botschaft ist sehr einfach und deshalb genial:  
BOB ist die Person einer Gruppe, die Verantwortung übernimmt, indem sie 
nüchtern bleibt und ihre Freunde sicher nach Hause bringt. 
Das alkoholfreie Gratisgetränk soll gleichermaßen Anerkennung, Belohnung und 
Ansporn für BOB sein.  
 
Was bedeutet SAARBOB ? 

Die Aktion BOB ist ein Verkehrssicherheitskonzept und gibt es in vielen 
europäischen Ländern und auch in Deutschland mit unterschiedlichen 
Ausprägungen. Gemeinsam ist allen die BOB-Botschaft. Im Saarland haben wir der 
BOB-Aktion den Namen SAARBOB gegeben.  
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Gibt es eine Altersbeschränkung für BOB ? 

Ganz klar „NEIN“ - BOB kann jeder sein. Allerdings richtet sich die Aktion SAARBOB 
in erster Linie an die besonders gefährdete Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen. 

 
Wie groß sollte eine Gruppe sein ? 

Überwiegend wird im Zusammenhang mit BOB-Aktionen eine Gruppe erst ab drei 
Personen angenommen. Es liegt aber in Ihrer Entscheidung, ob Sie auch zwei 
Personen schon als Gruppe anerkennen. 
 
Kann ich auch mehr als ein Freigetränk ausgeben ? 

Diese Entscheidung liegt allein bei Ihnen. Wichtig ist nur, dass Sie sich an die oben 
formulierten „BOB-Spielregeln“ halten, und mindestens ein alkoholfreies 
Gratisgetränk spendieren. 
 
Ist die Art des Freigetränkes festgelegt ? 

Festgelegt ist nur eins – es muss sich um ein alkoholfreies Getränk handeln. Hierbei 
sollte aber dem Wunsch des BOB nach Möglichkeit entsprochen werden. 
 
Was tun, wenn ein „bekennender“ BOB doch Alkohol konsumiert ? 

Diese Verhaltensweise verstößt klar gegen die BOB-Prinzipien. Insbesondere, wenn 
es sich um einen jungen  BOB handelt, wäre es wünschenswert, wenn Sie oder Ihre 
Bedienung ihn bei der Bestellung darauf ansprechen würden. Konsumiert ein BOB 
trotzdem Alkohol, dann  sollte ihm konsequenterweise ein bereits konsumiertes 
alkoholfreies Gratisgetränk in Rechnung gestellt werden.  
 
Was gilt, wenn Mitfahrer von BOB keinen Alkohol konsumieren ? 

Nicht alle Mitfahrer von BOB müssen zwingend Alkohol konsumieren. Es genügt 
auch, wenn z.B. nur einer aus einer Dreiergruppe bei Ihnen Alkohol konsumiert. 
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Wie lange bin ich an die Aktion SAARBOB gebunden ? 
Durch Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der Aktion SAARBOB gehen Sie keinerlei 
vertragliche Bindung ein. Sie können also jederzeit die BOB-Gemeinschaft 
verlassen. Wir wären Ihnen allerdings dankbar, wenn Sie uns dies entweder über 
die oben angegebene E-Mail-Adresse oder direkt dem örtlichen BOB-Team mitteilen 
würden. 
 
 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, auf die Sie hier keine Antwort gefunden 
haben, können Sie uns gerne kontaktieren -  0681 501-3819 oder per E-Mail: 
s.becker-oehm@lph.saarland.de 
 
Gleiches gilt natürlich auch, wenn Sie unsere Aktion gut finden und uns vielleicht 
auch eigene Ideen für eine noch wirkungsvollere Promotion der BOB-Botschaft 
mitteilen möchten.  

 

 

 

 
 


